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§ 2 StLHG Ziele und Grundsatze der
Haushaltsfuhrung

StLHG - Steiermarkisches Landeshaushaltsgesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Die Haushaltsfuhrung dient der Erfullung der Aufgaben des Landes durch die Ermittlung und Bereitstellung der
hieflr bendtigten finanziellen und personellen Ressourcen unter Beachtung der Grundsatze der Wirkungsorientierung,
der Transparenz, der Effizienz und der moglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage des Landes.

(2) Die Finanzgebarung des Landes ist nach dem Grundsatz der risikoaversen Finanzgebarung und dem Grundsatz
einer strategischen Planung beziiglich Schulden- und Liquiditatsmanagement auszurichten. Die Landesregierung hat
mit Verordnung nahere Regelungen Uber das Risiko-, Schulden- und Liquiditdtsmanagement zu erlassen.

(3) Der Wirkungsorientierung ist insbesondere unter Berlcksichtigung des Gleichstellungszieles als integraler
Bestandteil der HaushaltsfUhrung Rechnung zu tragen. Vom Grundsatz der Wirkungsorientierung umfasst sind die
jahrliche  Haushaltsplanung, das Wirkungscontrolling, die Wirkungsorientierte Folgenabschatzung bei
Regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben sowie die Steuerung der haushaltsfuhrenden Stellen mit Hilfe des
Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplanes.

(4) Bei der Planung und Erstellung des Landesfinanzrahmens und des Landesbudgets hat die Landesregierung die
unionsrechtlichen und bundesrechtlichen Vorgaben zu beachten und koordiniert mit dem Bund und den Gemeinden
vorzugehen (Art. 19a Abs. 1 L-VG).

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 131/2016, LGBI. Nr. 8/2018

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=131/2016&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=8/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 2 StLHG Ziele und Grundsätze der Haushaltsführung
	StLHG - Steiermärkisches Landeshaushaltsgesetz 2014


